
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, Michel Brandt,
Christine Buchholz, Heike Hänsel, Andrej Hunko, Amira Mohamed Ali,
Niema Movassat, Thomas Nord, Petra Pau, Martina Renner,
Eva-Maria Schreiber, Kersten Steinke, Friedrich Straetmanns und der Fraktion
DIE LINKE.

Abschiebungen nach Nigeria

Bund und Länder forcieren nach Ansicht der Fragesteller Abschiebungen nach 
Nigeria. Während 2016 44 Menschen nach Nigeria abgeschoben wurden, gab 
es 2017 bereits 110 und 2018 195 Abschiebungen in das westafrikanische Land 
(Bundestagsdrucksachen 18/11112, Antwort zu Frage 1 und 19/9404, Antwort 
zu Frage 4). Im ersten Halbjahr 2019 wurden bereits 213 Personen nach Nige-
ria abgeschoben (Bundestagsdrucksache 19/12240, Antwort zu Frage 1). Dabei 
wird immer häufiger auf Sammelabschiebungen per Charterflug zurückgegrif-
fen. Im Jahr 2017 gab es sieben solcher Sammelabschiebungen, 2018 waren es 
elf (Bundestagsdrucksache 19/9404, Antwort zu Frage 5) und im ersten Halb-
jahr 2019 waren es bereits zehn (Bundestagsdrucksache 19/12240, Antwort zu 
Frage 12).
Zuletzt gab es wiederholt Berichte über Menschenrechtsverletzungen im Zuge 
von Sammelabschiebungen nach Nigeria. Die nigerianische Zeitung „The Na-
tion“ berichtete am 24. August 2019 über eine Sammelabschiebung von 
Deutschland nach Nigeria am 19. August 2019. Dem Artikel zufolge wurden 
die Betroffenen „in the most inhuman manner“ nach Nigeria gebracht. Die De-
portierten seien während der Abschiebung an Füßen und Händen gefesselt wor-
den; erst kurz vor der Landung hätten die Polizeibeamten ihnen die Fesseln 
wieder abgenommen. Zusätzlich sei jeder Abgeschobene von drei Polizeibeam-
ten bewacht worden. Am Flughafen seien die abgeschobenen Personen sich 
selbst überlassen worden: Wer nicht die Möglichkeit gehabt habe, sich von Ver-
wandten abholen zu lassen, habe tagelang am Flughafen bleiben und das Geld 
für die Weiterreise erbetteln müssen. Diese Abschiebepraxis widerspreche dem 
Globalen Migrationspakt, in welchem die Vertragsstaaten sich zur „Zusammen-
arbeit bei der Ermöglichung einer sicheren und würdevollen Rückkehr und 
Wiederaufnahme sowie einer nachhaltigen Reintegration“ verpflichtet hätten 
(https://thenationonlineng.net/horrors-of-asylum-seekers-1/?fbclid=
I w A R 3 l z O P F w V 6 j F y H 2 q S Q Q x M Q g I - z V Q H m U X _ n i V d u 6 o 8 y
Qynm8WZHEHg9Bxu0).
In dem Artikel werden auch Menschen zitiert, die zu einem früheren Zeitpunkt 
aus Deutschland nach Nigeria abgeschoben wurden. Eine Frau, die am 25. Juli 
2019 mit ihrem kleinen Sohn abgeschoben wurde, beschreibt, dass sie einen 
Schock erlitten habe, als sie gehört habe, dass sie abgeschoben werden sollte. 
Die Ärzte hätten sie untersucht und einen erhöhten Blutdruck festgestellt. Da-
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raufhin sei sie mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. 
Dort hätten Ärzte ihr Tabletten verabreicht und ihr den Mund zugehalten, bis 
die Tabletten sich aufgelöst hätten. Außerdem hätten die Ärzte ihr eine Kanüle 
an der Hand gelegt. Als sie versucht habe, die Kanüle zu entfernen, habe man 
sie ans Bett gefesselt. Sie sei dann mit demselben Krankenwagen zurück zum 
Flughafen transportiert worden. Während der Fahrt habe eine Polizeibeamtin 
ihr ins Gesicht geschlagen. Die Fesseln seien ihr erst bei der Landung in Nige-
ria wieder abgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt habe man ihr auch ihren 
Sohn zurückgegeben. Nach der Abschiebung hätten ihr Sohn und sie unter Er-
brechen gelitten.
Ein Mann, der trotz seiner Krebserkrankung im Juli 2019 nach Nigeria abge-
schoben wurde, berichtet, dass die Behörden zuvor versucht hätten, ihn auf ei-
nem Linienflug abzuschieben. Der Pilot habe sich aber aufgrund seiner schwe-
ren Krankheit geweigert, ihn zu transportieren. Einer der anwesenden Polizei-
beamten sei deswegen wütend geworden und habe ihm gesagt, dass er kein 
Recht habe, in Deutschland seine Krankheit behandeln zu lassen. Das nächste 
Mal werde man ihn in einen Charterflug setzen, und dort werde kein Pilot sei-
nen Transport verweigern (ebd.).
Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH betreibt in 
einigen Ländern, darunter auch Nigeria, das Programm „Perspektive Heimat“. 
Im Rahmen dieses Programms wurden „Migrationsberatungszentren“ eröffnet, 
die u. a. abgeschobene Menschen sowie Personen, die mit einer finanziellen 
Förderung zurückgekehrt sind, bei der Reintegration in ihr Herkunftsland unter-
stützen sollen (https://blog.fluchtforschung.net/perspektive-heimat-die-neue-
verbindung-von-entwicklungspolitik-und-ruckkehrmasnahmen-fur-abgelehnte-
asylsuchende/). Allerdings fällt die erste Bilanz des Beratungsangebots nach 
Ansicht der Fragesteller durchwachsen aus. So wurde zwischen Juli 2017 und 
Juli 2018 in Nigeria, Ägypten und Ghana kein einziger Rückkehrer in ein Be-
schäftigungsverhältnis vermittelt (Bundestagsdrucksache 19/4298, Seite 18). 
Nach Auskunft eines Aktivisten, der mit Menschen in Kontakt steht, die das 
Beratungsangebot von „Perspektive Heimat“ in Nigeria in Anspruch nehmen, 
gegenüber den Fragestellenden sind viele der Ratsuchenden frustriert, weil sie 
das Gefühl haben, ein langwieriges Programm zu durchlaufen, ohne eine wirk-
liche Aussicht auf eine dauerhafte Beschäftigung zu haben. Die Fragestellenden 
vermuten daher, dass die von der GIZ betriebenen Migrationsberatungszentren 
vor allem die Funktion haben, die restriktive Abschiebepolitik von Bund und 
Ländern zu legitimieren, indem suggeriert wird, dass für die abgeschobenen 
Menschen gesorgt wird bzw. diese nicht sich selbst überlassen werden.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Zieht die Bundesregierung Schlüsse aus dem Bericht in der nigerianischen 

Zeitung „The Nation“, wonach die Menschen, die im Zuge einer Sammel-
abschiebung am 19. August 2019 von Deutschland nach Nigeria abgescho-
ben wurden, „in the most inhuman manner“ nach Nigeria gebracht worden 
seien, und wenn ja, welche?
Welche internen Besprechungen innerhalb der Bundespolizei gab es hierzu, 
inwieweit haben Bedienstete der Bundespolizei im Nachgang des Charter-
flugs auf etwaige Verstöße gegen interne Vorgaben und/oder menschen-
rechtswidrige oder menschenunwürdige Praktiken aufmerksam gemacht, 
und inwieweit sind generell ein Monitoring und eine kritische Auswertung 
insbesondere von Sammelabschiebungen vorgesehen?
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 2. Wie viele Menschen wurden im Rahmen der Abschiebung am 19. August 
2019 nach Nigeria gebracht (bitte auch nach Geschlecht und Alter differen-
zieren und angeben, bei wie vielen Erkrankungen vorlagen, bzw. wie viele 
medizinisch begleitet werden mussten)?
Wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben den Flug begleitet?
Wie viele Ärztinnen und Ärzte haben den Flug begleitet?
Welches sonstige Personal hat die Abschiebung begleitet?

 3. Wie oft und bei wie vielen Personen wurden bei der Abschiebemaßnahme 
vom 19. August 2019 sog. Hilfsmittel der körperlichen Gewalt eingesetzt 
(bitte nach Art der Hilfsmittel und Zeitpunkt und Dauer des Einsatzes dif-
ferenzieren)?

 4. Ist es nach Kenntnis der Bundesregierung zutreffend, dass die Betroffenen 
während des Abschiebeflugs am 19. August 2019 unterschiedslos an Hän-
den und Füßen gefesselt und darüber hinaus von jeweils drei Polizeibeam-
ten bewacht wurden, und inwieweit ist dieses Vorgehen nach Auffassung 
der Bundesregierung verhältnismäßig?
Falls dies nach Kenntnis der Bundesregierung nicht zutreffen sollte, wie 
viele der Betroffenen wurden dann an den Händen und/oder an den Füßen 
gefesselt, und von wie vielen Polizeibeamten wurden die Abgeschobenen 
jeweils bewacht?
a) Wurden während der Abschiebung am 19. August 2019 auch Minder-

jährige gefesselt?
b) Kann die Bundesregierung ausschließen, dass Betroffene auf Abschie-

beflügen präventiv gefesselt werden, wie dies auch in internen Berich-
ten von Frontex beschrieben wird (www.br.de/fernsehen/das-erste/sen
dungen/report-muenchen/videos-und-manuskripte/frontex-eu-menschen
rechtsverletzungen-102.html)?
Falls nein, welche Vorkehrungen ergreift sie, um solche präventive Fes-
selungen zukünftig zu vermeiden?

 5. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellenden, dass der be-
schriebene Umgang mit Abgeschobenen gegen den Globalen Migrations-
pakt verstößt, weil die Vertragsstaaten sich darin zur „Zusammenarbeit bei 
der Ermöglichung einer sicheren und würdevollen Rückkehr und Wieder-
aufnahme sowie einer nachhaltigen Reintegration“ verpflichtet haben (sie-
he Vorbemerkung der Fragesteller), und welche Konsequenzen zieht sie 
ggf. daraus?
Falls nein, warum nicht?

 6. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob abgeschobenen Personen 
im Zuge der Sammelabschiebung nach Nigeria am 25. Juli 2019 oder wäh-
rend einer anderen Sammelabschiebung im bisherigen Jahr 2019 gegen de-
ren Willen Medikamente verabreicht wurden (siehe Vorbemerkung der Fra-
gesteller)?
Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung ggf. über diesbezügliche Be-
schwerden von Betroffenen oder Dritten?
Inwieweit liegt nach Auffassung der Bundesregierung eine Körperverlet-
zung vor, wenn Menschen in einer Situation, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, gewaltsam zur Einnahme von Tabletten gezwungen werden (bit-
te begründen)?
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 7. Hat die Bundesregierung Kenntnisse, ob Polizeibeamte Betroffene im Falle 
gescheiterter Abschiebungen verbal unter Druck setzen (siehe Vorbemer-
kung der Fragesteller)?
Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung ggf. über diesbezügliche Be-
schwerden von Betroffenen oder Dritten gegenüber der Bundespolizei oder 
gegenüber Dritten?

 8. Hat die Bundesregierung darüber Kenntnisse, ob Mütter bzw. Väter, die zu-
sammen mit einem Kleinkind abgeschoben werden, während des Abschie-
beflugs von ihrem Kind getrennt werden (siehe Vorbemerkung der Frage-
steller)?
Unter welchen Umständen geschieht dies, wie verlief es im konkreten Fall 
der Sammelabschiebung vom 25. Juli 2019, und inwieweit ist dieses Vor-
gehen nach Auffassung der Bundesregierung mit dem Kindeswohl verein-
bar und verhältnismäßig?

 9. Wie genau sind die Abläufe nach der Ankunft von Abschiebeflügen aus 
Deutschland am Zielflughafen in Nigeria?
Werden die abgeschobenen Personen von Vertretern deutscher Behörden an 
nigerianische Behörden oder internationale Organisationen übergeben, und 
welche Behörden bzw. Organisationen sind dies?

10. Wird die Identität der abgeschobenen Personen nach der Ankunft in Nige-
ria durch Vertreter nigerianischer Behörden überprüft, und welche nigeria-
nische Behörde ist dafür nach Kenntnis der Bundesregierung zuständig?
Geschieht diese Überprüfung in Anwesenheit deutscher Polizeibeamter, die 
den Flug begleitet haben?
Kam es im bisherigen Jahr 2019 bzw. im Jahr 2018 vor, dass die nigeriani-
schen Behörden die Übernahme abgeschobener Personen (etwa aufgrund 
von Zweifeln an der Identität) verweigert haben (bitte ausführen)?

11. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über den Verbleib von aus 
Deutschland abgeschobenen Personen in Nigeria?
a) Inwieweit trifft es nach ihrer Kenntnis zu, dass Abgeschobene, die nicht 

auf Unterstützung von Verwandten zurückgreifen können, gezwungen 
sind, sich das Geld für die Weiterreise zu erbetteln?
Inwieweit wird nach Kenntnis der Bundesregierung sichergestellt, dass 
diese Menschen mit ausreichend Mitteln für eine Weiterreise ausgestat-
tet sind?

b) Inwieweit stellen deutsche Behörden abgeschobenen Personen ein 
Handgeld oder eine sonstige finanzielle Unterstützung in welcher Höhe 
zur Verfügung, damit diese die Weiterreise vom Flughafen bezahlen 
können, unter welchen Umständen geschieht dies, und warum ist dies 
beim Abschiebungsflug vom 19. August 2019 ggf. nicht geschehen?

c) Was geschieht mit Geld, das abgeschobene Personen ggf. bei sich tra-
gen, wenn Polizeibeamte sie zur Abschiebung in Gewahrsam nehmen?
Falls dieses Geld den Betroffenen nicht wieder ausgezahlt wird, auf 
welcher rechtlichen Grundlage wird es von den deutschen Behörden 
einbehalten, und in welcher Höhe bei wie vielen Personen wurden in 
den Jahren 2015 bis heute entsprechende Gelder einbehalten (bitte nach 
Jahren und den wichtigsten Staatsangehörigkeiten auflisten)?
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12. Informieren deutsche Behörden die nigerianischen Behörden über den Ge-
sundheitszustand von abgeschobenen Personen, wer ist dafür ggf. verant-
wortlich, und wann, und in welcher Weise geschieht dies?
Wird in Fällen, in denen kranke Menschen abgeschoben werden, dafür Sor-
ge getragen, dass am Zielflughafen Ärzte präsent sind, die eine medizini-
sche Versorgung gewährleisten können?

13. Welche deutschen und nigerianischen Behörden sind an der Vorbereitung 
und Durchführung von Abschiebungen bzw. Sammelabschiebungen (bitte 
differenzieren) von Deutschland nach Nigeria beteiligt?
Welche Rolle spielt die nigerianische Botschaft in diesem Zusammenhang 
jenseits der Beschaffung von Reisedokumenten?

14. Wann erfährt die nigerianische Immigrationsbehörde (Nigerian Immigra-
tion Service, NIS) von bevorstehenden Abschiebungen aus Deutschland 
nach Nigeria (bitte möglichst genaue Angaben zum Zeitrahmen machen)?
Wer ist dafür verantwortlich, diese Informationen zu übermitteln?

15. Wann erfährt die nigerianische Flughafenbehörde (Federal Airport Authori-
ty of Nigeria) von bevorstehenden Abschiebungen aus Deutschland nach 
Nigeria (bitte möglichst genaue Angaben zum Zeitrahmen machen)?
Wer ist dafür verantwortlich, diese Informationen zu übermitteln?

16. Erhält die nigerianische Immigrationsbehörde von deutschen Behörden fi-
nanzielle Mittel, um aus Deutschland abgeschobene Personen zu unterstüt-
zen, und falls ja, in welcher Höhe?
Gibt es eine Kontrolle über die Verwendung dieser Mittel durch die nige-
rianische Immigrationsbehörde?

17. Was ist der Bundesregierung über ein Unterstützungszentrum für Abge-
schobene („deportee support center“) in der Nähe des Flughafens in Lagos 
bekannt, dessen Visitenkarten nach Auskunft von abgeschobenen Personen 
gegenüber den Fragestellenden auf Abschiebeflügen von Deutschland nach 
Nigeria verteilt worden sein sollen und das mit der Zentralen Rückkehrbe-
ratungsstelle Südbayern in Augsburg zusammenarbeiten soll?

18. Was ist der Bundesregierung über Festnahmen oder Repressalien durch ni-
gerianische Behörden gegenüber aus Deutschland abgeschobenen Personen 
bekannt (bitte ausführen)?

19. Wie hoch waren die Kosten der Abschiebemaßnahme am 19. August 2019 
(bitte so differenziert und umfassend wie möglich angeben)?
Wer hat die Kosten getragen?
Welche Angaben kann die Bundesregierung zu den durchschnittlichen 
Kosten machen, die entstehen, um eine Person aus Deutschland nach Nige-
ria abzuschieben (bitte zwischen Linien- und Charterflügen differenzie-
ren)?

20. Wie viele Abschiebungen aus Deutschland nach Nigeria gab es in den Jah-
ren 2016, 2017, 2018 und im bisherigen Jahr 2019, differenziert nach Bun-
desländern?

21. Wie viele Abschiebungen nach Nigeria gab es in den Jahren 2016, 2017, 
2018 und im bisherigen Jahr 2019, differenziert nach Geschlecht?

22. Wie viele Minderjährige wurden in den Jahren 2016, 2017, 2018 und im 
bisherigen Jahr 2019 von Deutschland nach Nigeria abgeschoben?
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23. Wie viele Sammelabschiebungen per Charterflug unter Beteiligung der 
Bundespolizei gab es im bisherigen Jahr 2019 von Deutschland nach Nige-
ria (bitte den Abflugort, den Zielort, das Datum, die Fluggesellschaft, die 
Zahl der abgeschobenen Personen, die Zahl der den Flug begleitenden 
Bundespolizeibeamten und Ärzte nennen)?
Welche dieser Sammelabschiebungen wurden von Frontex organisiert (bit-
te auch eventuelle Zwischenhalte in anderen EU-Staaten angeben)?
Welche wurden in nationaler Zuständigkeit durchgeführt?

24. Werden auch Familien bzw. alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kin-
dern im Rahmen von Sammelabschiebungen abgeschoben?
Falls ja, wie viele Familien bzw. alleinerziehende Mütter oder Väter mit 
Kindern wurden im bisherigen Jahr 2019 mit Charterflügen nach Nigeria 
abgeschoben?

25. Mit welchen Finanzmitteln ist das Maßnahmenpaket „Beratungszentren“ 
des Programms „Perspektive Heimat“ im Haushaltsjahr 2019 für Nigeria 
ausgestattet, und wie werden diese Mittel eingesetzt (bitte möglichst genau 
darlegen)?

26. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in den Migrationsbera-
tungszentren in Nigeria beschäftigt (bitte nach Standorten und Tätigkeiten 
aufschlüsseln)?

27. Wie viele Personen wurden insgesamt bislang in den Migrationsberatungs-
zentren in Nigeria beraten (bitte nach Standorten und Jahren aufschlüs-
seln)?
Wie viele von ihnen waren Rückkehrer aus Deutschland (bitte zwischen 
Abgeschoben und freiwilligen Rückkehrern differenzieren)?

28. Was beinhalten die Beratungs- und Unterstützungsangebote in den Migra-
tionsberatungszentren in Nigeria (bitte ausführlich darstellen)?

29. Welche Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote gibt es?
Inwieweit sind diese auf berufliche Vorerfahrungen und bereits vorhandene 
berufliche Qualifikationen abgestimmt?

30. Wie lange dauert die Unterstützung Ratsuchender erfahrungsgemäß durch-
schnittlich, bis diese in ein Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden 
können?

31. Wie viele Ratsuchende konnten in den Migrationsberatungszentren in Ni-
geria in Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden, und bei wie vielen 
von ihnen handelte es sich um Rückkehrer aus Deutschland (bitte nach 
Standorten und Jahren aufschlüsseln)?
Welche Angaben kann die Bundesregierung dazu machen, inwieweit es 
sich um befristete bzw. unbefristete Beschäftigungsverhältnisse handelt, 
und in welchen Sektoren die Beschäftigungsverhältnisse angesiedelt sind?

32. Wie erklärt die Bundesregierung, dass bis Mitte 2018 die Zahl der Rück-
kehrer, die im Rahmen von „Perspektive Heimat“ in ein Beschäftigungs-
verhältnis vermittelt werden konnten, nach Ansicht der Fragesteller äußerst 
gering war (siehe Vorbemerkung der Fragesteller)?
Welche Konsequenzen zieht sie daraus?
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33. Wie viele Personen konnten mit Unterstützung der Migrationsberatungs-
zentren in Nigeria eine selbstständige Tätigkeit aufbauen bzw. ein Unter-
nehmen gründen (bitte nach Jahren differenzieren und nach Möglichkeit 
Angaben zur Art der selbstständigen Tätigkeit bzw. der gegründeten Unter-
nehmen machen)?

34. Wie viele Personen wurden in den Migrationsberatungszentren in Nigeria 
zu Wohnungssuche, Gesundheitsversorgung oder psychosozialer Hilfe be-
raten, und inwieweit konnte ihnen geholfen werden (bitte nach Jahren und 
Standorten differenzieren)?

35. Findet eine Evaluation der Aktivitäten der Migrationsberatungszentren in 
Nigeria bzw. in anderen Ländern statt, und wenn ja, mit welchem Ergeb-
nis?
Falls es bislang keine Evaluation gibt, ist eine solche für die Zukunft ge-
plant?
Falls nein, warum nicht?

36. Wie viele Visaanträge wurden 2018 und im ersten Halbjahr 2019 (bitte 
nach Jahren differenzieren) in den Visastellen der deutschen Auslandsver-
tretungen in Nigeria beantragt, zurückgezogen, erteilt und abgelehnt, und 
wie hoch war jeweils die Ablehnungsquote (bitte tabellarisch und in der 
Differenzierung wie in den Anlagen 1 und 2 zu Frage 1 auf Bundestags-
drucksache 19/2035 darstellen)?

Berlin, den 18. September 2019

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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